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Folgende Beschlüsse wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 23.06.2020 gefasst: 
 

Beschluss zur Abwägung der Stellungnahmen aus der 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden im 1. 
Änderungsverfahren des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 01/01 „Ferienwohnungen an der Havel“ 
Beschluss-Nr.: 101-07/2020 

Beschluss zum Durchführungsvertrag zum 1. 
Änderungsverfahren des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 01/01 „Ferienwohnungen an der Havel“ 
Beschluss-Nr.: 102-07/2020 

Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 01/01 
„Ferienwohnungen an der Havel 
Beschluss-Nr.: 103-07/2020 

Beschluss zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Stadt 
Ketzin/Havel und der Ortsteile Tremmen und Zachow 
(Friedhofsgebührensatzung)  
Beschluss-Nr.: 104-07/2020 

Beschluss zur Richtlinie zur Sportförderung in der Stadt 
Ketzin/Havel und den Ortsteilen  
Beschluss-Nr.: 105-07/2020 

Beschluss zum Trägerleitbild für die kommunalen Kitas 
der Stadt Ketzin/Havel  
Beschluss-Nr.: 106-07/2020 

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen „Am 
Mühlenweg Campus Europaschule 3. BA“ 
Beschluss-Nr.: 107-07/2020 

Beschluss der Weiterführung des öffentlich-rechtlichen 
Vertrages zwischen dem Landkreis HVL und der Stadt 
Ketzin/Havel ab dem 01.01.2021 
Beschluss-Nr.: 110-07/2020 

Beschluss zum Antrag auf Erlass einer Forderung über 
Friedhofsgebühren 
Beschluss-Nr.: 108-07/2020 

gez. Bernd Lück 
Bürgermeister 

__________________________________________________________________________________ 
 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der  
Stadt Ketzin/Havel und der Ortsteile Tremmen und Zachow 

(Friedhofsgebührensatzung) 
 

Aufgrund der §§ 3 und 28, Abs. 2 Nr. 9 und 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25.Juli 2014 
(GVBl.I/14, [Nr. 32] und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Brandenburg in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04 S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 10.Juli 2014 (GVBl./14 Nr. 32)  hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel in ihrer 
Sitzung am 23.06.2020 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Ketzin/Havel und der dazugehörigen Einrichtungen, für die 
Überlassung von Nutzungsrechten an Grabstätten und die Inanspruchnahme sonstiger Leistungen der 
Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist: 

a) wer zum Tragen der Kosten gesetzlich verpflichtet ist, 
b) wer den Antrag auf Benutzung der kommunalen Friedhofseinrichtung in Ketzin/Havel zum Zwecke der 

Bestattung oder den Antrag auf Verleihung eines unmittelbaren Grabbenutzungsrechts oder auf Durchführung 
sonstiger Leistungen gestellt hat.  

(2) Schulden mehrere Personen die Gebühren, so haften sie als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebühren entstehen mit Antragstellung und Bestätigung durch die Friedhofsverwaltung der Stadt 
Ketzin/Havel (§ 2 Abs. 1 Buchst. b)  

(2) In den Fällen, in denen kein Antrag vorliegt, Leistungen aber erbracht werden müssen, entstehen die Gebühren 
mit der Erbringung der Leistungen. 

(3) Die Gebühren werden zu den in den Gebührenbescheiden genannten Terminen fällig und sind zu diesem 
Zeitpunkt zu entrichten oder hinreichend sicherzustellen. 

(4) Werden nicht alle Leistungen einer Gebührenposition in Anspruch genommen, besteht kein Anspruch auf 
Gebührenminderung.  

(5) Im Gebührentarif nicht enthaltene Sonderleistungen werden zusätzlich berechnet. Die Gebührenhöhe bestimmt 
sich nach den tatsächlichen Aufwendungen. 
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§ 4 
Vermeidung von Härten 

Zur Vermeidung von sozialen Härten können die Friedhofsgebühren in begründeten Einzelfällen gestundet, ermäßigt 
oder erlassen werden. Hierbei ist nach haushaltsrechtlichen Grundsätzen zu verfahren. 
 

§ 5 
Gebührentarif für die Friedhöfe der Stadt Ketzin/Havel 

(1) Grabbenutzungsgebühren für 25 Jahre Liegezeit  

a) Grabstätten für Erdbestattungen  
 Reihengrabstätte für Personen bis zum vollendeten 10. Lebensjahr  770,00 € 
 Reihengrabstätte    810,00 € 
 Doppelgrabstätte 944,00 € 
 Erbgrabstätte, je Einzelne innerhalb der Liegestätte 810,00 € 
 Wahlgrabstätte 810,00 € 
 Teilanonyme Erdgrabstätte  1.225,00 € 
 Gemeinschaftsanlage / Sternenkinder gebührenfrei 
   
b) Grabstätten für Urnenbestattungen  
 Urnenwahlgrabstätte, Urnenreihengrabstätte 744,00 € 
 Urnengemeinschaftsanlage (UGA) –anonym- 728,00 € 
 Teilanonyme Urnengrabstätte mit Platte (Ketzin/Havel) 1.143,00 € 
 Teilanonyme Urnenpartnerschaftsgrabstätte mit Platte (Ketzin/Havel) 1.170,00 € 
 Teilanonyme Urnengrabstätte mit Schrifttafel (OT Tremmen) 998,00 € 
 Urnenwand (Ketzin/Havel) 980,00 € 
 Teilanonymes Urnengrab (Ketzin/Havel, eingefasst) 1.190,00 € 
   

(2) Gebühren für Leistungen bei Bestattungen  
 Benutzung der Kühlhalle pro angefangenen Tag entfällt 
 Benutzung der Feierhalle je Beisetzung 179,00 € 
   

(3) Einebnung   
 Zzgl. Kosten des mit der Einebnung beauftragten Unternehmens 96,00 € 
   

(4)  Gebühren für Amtshandlungen  
 Bearbeitung eines Antrages zur Aufstellung von Grabmälern, Einfassungen 36,00 € 
 Bearbeitung eines Antrages auf Umbettung 352,00 € 
 Bearbeitung eines Antrages auf Ausbettung 373,00 € 
   

(5) Gebühren für die Grabbereitung  
 Gruft für Erdbestattung herstellen und schließen 458,00 € 
 Gruft für Erdbestattung herstellen und schließen bei Überbreite oder 

Überlänge 
577,00 € 

 Gruft für Urnenbestattung herstellen und schließen 80,00 € 
 Gruft für Kindergrabstellen herstellen und schließen 196,00 € 
 Trägergebühr je Träger und Bestattung 57,00 € 
 Gebühr für die Begleitung einer Trauerfeier 80,00 € 
   

(6) Bei mehrfachen Grabstellen vervielfachen sich die vorstehenden Gebühren entsprechend. 

§ 6 
Verlängerung von Grabstätten 

 
(1) Eine Verlängerung der Liegezeit ist bei Erb- und Doppelgrabstätten möglich (gemäß § 10 der Satzung für die 

kommunalen Friedhöfe in der Stadt Ketzin/Havel und den Ortsteilen Tremmen und Zachow). 

(2) Für jedes Jahr der Verlängerung wird der von der Gesamtnutzungsgebühr ermittelte Jahresanteil fällig.  
 

§ 7 
Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

(2) Gleichzeitig wird die Friedhofsgebührensatzung vom 12.12.2017 außer Kraft gesetzt. 
 
Ketzin/Havel, den 23.06.2020                          

gez. Bernd Lück 
Bürgermeister  
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Bekanntmachungsanordnung zur Friedhofsgebührensatzung 

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Stadt 
Ketzin/Havel und der Ortsteile Tremmen und Zachow (Friedhofsgebührensatzung) wurde in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel am 23.06.2020 beschlossen und wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Ketzin/Havel, den 23.06.2020       

gez. Bernd Lück  
Bürgermeister 

__________________________________________________________________________________ 
 

Bekanntmachungsanordnung zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 01/01 
"Ferienwohnungen an der Havel" 

 
Die erste Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 01/01 „Ferienwohnungen an der Havel“, 
Geltungsbereich: Flur 1, Flurstück 235/2 tlw. der Gemarkung Ketzin, mit einer Fläche von ca. 5.220 m², wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
Die Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Ketzin/Havel am 23.06.2020 
beschlossen.  

Hiermit ordne ich gemäß § 1 Abs. 1 BekanntmV und gemäß § 16 der Hauptsatzung der Stadt Ketzin/Havel in der 
derzeit geltenden Fassung die öffentliche Bekanntmachung der 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 01/01 „Ferienwohnungen an der Havel“ nach § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt für die Stadt 
Ketzin/Havel an. 

Auf die Vorschriften des § 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) über die 
Unbeachtlichkeit der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Erlass der Satzung wird hingewiesen. 

Gem. § 215 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen: 

§ 215 Abs. 1 BauGB: Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des BauGB über die Geltendmachung von etwaigen 
Planungsentschädigungsansprüchen durch Antrag an den Entschädigungspflichtigen (vgl. § 43 BauGB) im Falle der 
in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile und auf das nach § 44 Abs. 4 BauGB mögliche 
Erlöschen der Ansprüche, wenn der Antrag nicht innerhalb einer Frist von drei Jahren gestellt wird, wird hingewiesen. 

Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann den 
Bebauungsplan und die Begründung von diesem Tage ab im Verwaltungsgebäude Rathausstr. 29, Zimmer OG 12, 
14669 Ketzin/Havel, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Ketzin/Havel, den 24.06.2020 

gez. Bernd Lück 
Bürgermeister 
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_________________________________________________________________________________ 
 

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB am Planverfahren 
zur Aufstellung des Textbebauungsplans 05/16 „Brückenkopf Nord, Teilbereich C“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ketzin/Havel hat in ihrer Sitzung am 14.06.2016 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 05/16 „Brückenkopf Nord“ beschlossen. Der Geltungsbereich, der wegen seiner Größe in 
Teilflächen gegliedert wurde, umfasst folgende Flurstücke:  

Teilbereich I: 
Gemarkung Zachow, Flur 4, Flurstücke 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/9, 36/11, 36/12, 36/14, 36/16, 36/17, 43/1, 43/2, 
43/3, 43/4, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/17, 44/18, 44/19, 44/23, 44/24, 44/25, 44/26, 44/42, 44/44, 
44/32, 44/46, 44/33, 44/34, 44/35, 44/37, 44/38, 44/20, 44/21, 44/22, 44/68, 44/70, 44/72, 44/60, 46/1, 46/4, 46/12, 
47/13, 47/14, 44/61, 44/74, 47/15, 44/62, 47/3, 44/75, 47/10, 47/16, 47/4, 44/64, 47/17, 47/18, 47/19, 46/3, 47/6, 44/67, 
47/7, 46/5, 46/6, 44/69, 46/10, 46/8, 46/13, 46/9, 46/14, 44/56, 48/6, 48/14, 48/15, 48/29, 44/58, 46/15, 48/30, 47/12, 
48/4, 48/5, 48/17, 48/31, 48/18, 48/20, 48/33, 48/21, 48/34, 48/22, 48/23, 48/24, 64/7, 49/28, 48/25, 48/26, 49/12, 
48/27, 49/5, 49/6, 49/9, 49/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 36/10, 36/13, 36/8, 44/45, 36/15, 44/30, 48/3, 48/13, 48/7, 
49/4, 49/8, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/21, 49/23, 64/4, 49/26, 49/27, 44/39, 44/36, 44/59, 44/65, 44/63, 44/66, 47/9, 
46/7, 47/11, 44/54, 49/18, 47/5, 47/8, 46/11, 48/32, 49/19, 49/25, 64/5, 49/29, 49/11, 87, 44/43, 44/40, 44/73 und 44/29; 

Teilbereich II: 
Gemarkung Ketzin, Flur 4, Flurstücke 69/1, 69/2, 69/4, 69/5, 294, 434, 435, 431, 436, 444, 432, 437, 433, 446, 438, 
439, 440, 441, 442, 447, 450, 452, 453, 496, 497, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 493, 506, 507, 495, 508, 509, 510, 
513, 557, 558, 293, 295, 297, 287, 289, 290, 298, 291, 296, 445, 448, 451, 498, 501, 492, 494, 65/1, 65/3, 65/4, 65/7, 
65/8, 65/10, 65/11, 65/12, 878, 889, 890, 723, 724, 725, 750, 739, 746, 751, 760, 740, 747, 754, 761, 741, 748, 755, 
762, 756, 732, 743, 734, 757, 735, 744, 736, 745, 768, 759, 781, 782, 770, 783, 771, 784, 772, 785, 773, 775, 777, 
778, 780, 763, 764, 765, 766, 767, 695, 697, 698, 699, 705, 706, 719, 707, 714, 715, 708, 729, 716, 709, 731, 700, 
710, 701, 711, 702, 703, 712, 737, 726, 749, 713, 727, 738, 753, 742, 758, 730, 717, 733, 769, 718, 704, 774, 776, 
779, 728, 65/2, 65/6, 65/9; 

Teilbereich III: 
Gemarkung Ketzin, Flur 4, Flurstücke 91/4, 89/12, 91/5, 89/13, 89/14, 91/7, 91/8, 91/9, 93/6, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 
91/14, 91/15, 91/17, 91/18, 91/19, 91/20, 91/22, 226, 227, 389, 390, 391, 91/3, 91/6, 91/21, 80, 81, 90, 880, 881, 77, 
941, 89/5, 89/7, 89/8, 89/28, 89/9, 89/10, 89/11, 93/2, 93/3, 93/4, 89/1, 89/2, 89/3, 93/1, 849, 220, 221, 223, 224, 225, 
660, 667, 596, 228, 897, 219, 222, 89/6, 923, 924, 925, 926, 927, 930, 931, 932, 933, 936, 937, 88/1, 865, 866, 397, 
528, 516, 517, 520, 533, 521, 535, 523, 525, 526, 518, 531, 519, 404, 392, 403, 398, 522, 524, 527, 532, 938, 87/3, 
799, 800, 537, 538, 539, 540, 544, 514, 545, 86, 87/1, 87/2, 571, 691, 916, 918, 940, 939, 89/18, 89/24, 89/15, 89/17, 
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869, 870, 894, 895, 408, 396, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 821, 822, 823, 560, 589, 591, 607, 592, 608, 609, 611, 
613, 615, 617, 629, 619, 605, 587, 626, 627, 628, 621, 622, 623, 624, 662, 664, 665, 399, 393, 394, 606, 612, 616, 
618, 409, 588, 625, 89/16, 407, 395, 573 und 89/26. 

Die Aufteilung der Teilbereiche wurde nach dem Aufstellungsbeschluss weiter konkretisiert. Hier in Rede steht der 
Teilbereich C, in dessen Geltungsbereich sich die Grundstücke am Schwarzen Weg befinden. 

Der Teilbereich C des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 43/2, 43/3, 43/4, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 
44/14, 44/17, 44/18, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 44/28, 44/29, 44/30, 44/32, 44/33, 44/34, 
44/35, 44/36, 44/37, 44/38, 44/39, 44/40, 44/42, 44/43, 44/44, 44/45, 44/46, 44/54, 44/56, 44/58, 44/59, 44/60, 44/61, 
44/62, 44/63, 44/64, 44/65, 44/66, 44/67, 44/68, 44/69, 44/70, 44/71 tlw., 44/72, 44/73, 44/74, 44/75, 46/1, 46/2, 46/3, 
46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 
47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17, 47/18, 48/17, 48/18, 48/20, 48/21, 48/22, 48/23, 
48/24, 48/25, 48/26, 48/27, 48/29, 48/30, 48/31, 48/32, 48/33, 48/34, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/11, 49/12, 
49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/21, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 64/3, 64/4, 64/5, 64/7 
und 87 der Flur 4, Gemarkung Zachow (siehe Übersichtskarte). 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, weshalb gemäß § 13 Abs. 
3 BauGB die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, der Umweltbericht nach § 2a, die Angabe nach § 3 
Abs. 2 S. 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie die zusammenfassende Erklärung 
nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB entfallen; § 4c BauGB kommt nicht zur Anwendung. 

Folgende umweltbezogenen Informationen sind der Planung zu entnehmen: 
• Auswirkungen auf die Umwelt 
• Auswirkungen auf den Verkehr. 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfs des Bauleitplanes mit Begründung erfolgt im 
Verwaltungsgebäude II der Stadt Ketzin/Havel, Rathausstr. 29, im Raum EG 01, in der Zeit vom 20.07. bis 20.08.2020. 
Die Einsichtnahme in die Unterlagen ist zur Einhaltung des Infektionsschutzes nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 
  Montag   8.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr, 
  Dienstag   8.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr, 
  Mittwoch   8.00 - 12.00 Uhr,  
  Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr sowie 
  Freitag     8.00 - 12.00 Uhr 

möglich. Der Termin zur Einsichtnahme kann telefonisch (033233/720 -232 oder -112) oder per E-Mail 
(susanne.storch@ketzin.de) vereinbart werden. 

Die Planunterlagen sind während des vorgenannten Zeitraums auch im Internet unter www.ketzin.de -> Bürgerservice 
-> Öffentlichkeitsbeteiligungen einzusehen. Ein Link zu der Bekanntmachung sowie den Planunterlagen befindet sich 
auch auf dem zentralen Internetportal des Landes Brandenburg, das unter http://blp.brandenburg.de erreichbar ist. 

Während der genannten Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Bei Aufstellung 
eines Bebauungsplans ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 
 
Ketzin/Havel, den 30.06.2020 

gez. Bernd Lück 
Bürgermeister 
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_________________________________________________________________________________ 
Ende des amtlichen Teils 



8 Amtsblatt für die Stadt Ketzin/Havel 10. Juli 2020 

Information des Wasser- und Bodenverband „GHHK-HK-HS“ Nauen 
Mehrkosten bei der Gewässerunterhaltung 

 
Der Wasser- und Bodenverband (WBV) „Großer Havelländischer Hauptkanal – Havelkanal – Havel-seen“ mit Sitz in 
Nauen unterhält rund 2.000 km Gewässer II. Ordnung im Verbandsgebiet. Eine wesentliche Aufgabe des WBV ist die 
Erhaltung des Gewässerbettes zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die dafür notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten an Gewässern werden in der Regel mit mobiler Technik ausgeführt.  

Dafür benötigt der Verband den gesetzlich festgeschriebenen 5 m breiten Gewässerrandstreifen. Es besteht die 
gesetzliche Verpflichtung der Grundeigentümer und -nutzer, die Uferbereiche als Gewässerschutzstreifen so zu 
bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung nicht beeinträchtigt wird. Die Errichtung baulicher Anlagen innerhalb 
dieser Streifen unterliegt daher der Genehmigungspflicht durch die zuständige Wasserbehörde. 

Speziell in Siedlungsgebieten müssen viele Gräben entweder manuell oder mit erheblichem technischem 
Mehraufwand unterhalten werden, weil Anlagen am Gewässer (wie z. B. Einfriedungen und Gebäude) die Befahrung 
mit Unterhaltungstechnik nicht zulassen. Dadurch erhöhen sich die Unterhaltungskosten für den Verband erheblich. Er 
ist nun gesetzlich verpflichtet, sich diesen Mehraufwand ersetzen zu lassen. 

In § 85 Brandenburgisches Wassergesetz heißt es dazu: 
„…Erhöhen sich die Kosten der Unterhaltung durch besondere, die Unterhaltung erschwerende Umstände 
(Erschwerung), so hat der Verursacher oder der Eigentümer des Grundstücks oder der Anlage dem 
Gewässerunterhaltungspflichtigen die Mehrkosten zu ersetzen. 
…Die Erhebung der Mehrkosten erfolgt durch Leistungsbescheid. Hiergegen erhobene Rechtbehelfe haben keine 
aufschiebende Wirkung.“ 

Der WBV Nauen wird aus diesem Grund in diesem Jahr erstmalig eine solche Berechnung der Mehrkosten im 
Verbandsgebiet durchführen und dies zukünftig auch fortführen.  

Jeder Anlieger eines Gewässerabschnittes, der nur manuell zu bearbeiten war, erhält einen entsprechenden 
Leistungsbescheid. 
Die zu erstattenden Kosten ergeben sich aus der Länge des Gewässers auf dem betreffenden Grundstück multipliziert 
mit dem Mehrkostensatz je Meter. Die Länge wird aus dem geografischen Informationssystem (GIS) des Verbandes 
digital ermittelt. Der Mehrkostensatz errechnet sich aus der Differenz zwischen den jährlichen Kosten für die 
maschinelle Unterhaltung und den jährlichen Kosten der manuellen Unterhaltung. Der allgemeine Flächenbeitrag für 
die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird durch die Erhebung der Erschwerungskosten entlastet. 
 
gez. Hacke 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Impressum 

Das Amtsblatt für die Stadt Ketzin/Havel erscheint in der Regel 3 Wochen nach den 
Stadtverordnetenversammlungen (Termine unter www.ketzin.de) in einer Auflage von 300. Es ist kostenlos an 
folgenden Ausgabestellen in Ketzin/Havel erhältlich: Rathaus (Rathausstr. 7) und Stadthaus/Bürgerbüro 
(Rathausstr. 29), Tourist-Information (Rathausstraße 18) sowie bei den Ortsvorstehern zu den bekannten 
Sprechzeiten. Das Amtsblatt kann gegen Erstattung der erforderlichen Postgebühren bezogen werden. 
Außerdem kann es über die Anmeldung zum Newsletter auf der Internetseite www.ketzin.de per E-Mail 
zugesendet werden. 
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